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Buersches Gloria 

digital 

Die Traditionsveranstaltung 

als Video 

Ein Stück Heimat

2020 – 

Der Jahresrückblick 

Die vergangenen zwölf 

Monate in Bildern

 Den Bus fahren und 

andere Vollmachten 

Glosse über einen Traum 

– u.a. mit Ralf Rangnick 
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Januar 2021 
Nr. 1, 13. Jahrgang

Die Corona-Pandemie hat auch die Familie 

Probst mit voller Wucht getroffen: Die 

Tournee abgesagt, der Weihnachtscircus 

verschoben. Doch Brigitte Probst verliert 

nicht die Hoffnung. Ein Besuch im 

Gelsenkirchener Notquartier. Seiten 4-7

Anzeigen

Arndt Wolter | Luciagasse 7 | GE Buer | Tel. 0209 36655047 

www.brillenstudio buer.de | Mo bis Fr 9.00 – 18.00 Uhr Sa 10.00 – 14.00 Uhr

 BRILLENSTUDIO BUER • ARNDT WOLTER

Neue Brille auch ohne Termin! Schnelle Lieferung!

Premium Gleitsicht – Angebote/ kompl. Brille

Premium Gleitsicht 

KST 1,6; entspiegelt; gehärtet;  

bruchfest  inkl. Korrek onsfassung  

aus kompl. Sor ment 

                         650,  €*

High End individual Gleitsicht 

KST 1,6; entspiegelt; gehärtet;  

bruchfest  inkl. Fassung  

aus meinem gesamten Sor ment 

                         1.000,  €*
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Ohne Plan 
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Cityfest-Absage 

sorgt für Zoff

Als linker Arm 
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Buersches Doppel  

Ein Duo soll Buer nach vorne bringen: Sophie Pieper ist neue City-Managerin. Ihr zur 

Seite steht Unternehmer Josef Bathen jun. Ein Gespräch über verschiedene Interessen 

und gleiche Ziele sowie die schwierige Situation in der Innenstadt. Seiten 4 und 5

Hagenstraße 24  Gelsenkirchen Buer  0209 / 3 13 53 

www.piras-hair.de

Anzeigen

Rufen Sie uns an 

0209/ 

40520194

Wir nehmen  

Ihre Anzeigen- 

wünsche gerne  

entgegen.

ANPFIFF
Sonderheft zum Start der Zweiten Fußball-Bundesliga 2021/22  Juli 2021

Kostenlos zum Mitnehmen
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Attraktive Liga 
Die Zweite Bundesliga 
wimmelt voller attrakti-
ver Namen. Was bedeu-
tet das?       Seiten 2/3

Routinierte Neuzugänge Zehn Spieler hat Schalke bis-lang verpflichtet – und dabei auch auf Routine und Erfah-rung gesetzt.       Seiten 4/5

20 Jahre Arena 
Von der fixen Idee zur 
Donnerhalle: Schalkes 
Arena wird im August 20 
Jahre alt.    Seiten 17 – 20

Mission  
Wiederaufstieg  
Schalkes Trainer Dimitrios Grammozis, Marius Bülter (l.) und Kerim Calhanoglu haben ein großes Ziel. 

2 09 
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Neue Hoffnung 

am 18. November beginnt der 

Weihnachtsmarkt in Buer

Warten erleben 

Markus Pottbäcker über die Adventszeit

November 2021

Stets treu geblieben 

Schausteller Ralph Gusowski feiert sein 30-Jähriges
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City-Magazin

Buer tischt auf 
am 19. September mit 

verkaufsoffenem Sonntag

Der Kümmerer 
Dominic Schneider und seine Rolle 

als Bezirksbürgermeister

September 2021

Finanzspritze Hilfe für die Innenstädte mit 

 Fördergeldern der Bezirksregierung
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Erscheinungsweise:
Jeden letzten Freitag im Monat

Verteilung:
Kostenlose Verteilung an die Haushalte im 
Verbreitungsgebiet

Anzeigenschluss:
Montags vor Erscheinungstermin

Druckunterlagenschluss:
Mittwochs vor Erscheinungstermin bis 12 Uhr

Zahlungsbedingungen: 
Sofort nach Rechnungserhalt

Bankverbindung:
 

IBAN: DE  42 00 00
BIC (SWIFT): 

Satzspiegel:
2  mm Breite x 3 5 mm Höhe

Spaltenbreiten

1-spaltig: 4  mm, 2-spaltig:  mm,
3-spaltig: 1  mm, 4-spaltig: 1  mm,
5-spaltig: 2  mm

Verlagsangaben:

RW Media UG (haftungsbeschränkt) 
Ludgeristr. 1 • 45897 Gelsenkirchen 

 
Kontakt Redaktion 

Telefon: 0209 - 40520195 
E-Mail: redaktion.buer@rw-media.eu 

 
Kontakt Anzeigenverkauf: 

Telefon: 0209 - 40520194 
E-Mail: anzeigen@rw-media.eu 

 
 

Registernummer: HRA 12400 
Registergericht: Amtsgericht Gelsenkirchen
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Ein Stück Heimat

Wo Buer draufsteht, ist auch Buer drin - das 
ist das redaktionelle Prinzip von Hallo Buer, 
umgesetzt vom zum Großteil aus Mitglie-
dern der früheren Buerschen Zeitung beste-
henden Redaktionsteam. Wissenswertes aus 
Buer und um Buer herum und natürlich über 
den FC Schalke 04, den die Journalisten von 
Hallo Buer ebenfalls bei nahezu jeder Trai-
ningseinheit und jedem Spiel unter die Lupe 
nehmen – angereichert mit einer großen Ter-
min-Übersicht und einem verbraucherorien-
tierten Service-Teil sieht sich Hallo Buer als 
eigenständige, unabhängige publizistische 
Vertretung in Buer. Ein Stück Heimat sozu-
sagen. Seit Oktober 2009  ist die Buersche 
Monatszeitung für Leser und Anzeigen-Kun-
den ein attraktiver und verlässlicher Partner.  
Die Themen ändern sich, das Konzept bleibt: 
Buer steht drauf – Buer ist drin.

Subrubrik Rubrik | 1

Hallo Buer

Ein Stück Heimat

Hoffnungen 
und Sorgen 

Priester Mirco Quint 
betreut Olympioniken

Ohne Plan 
nicht planbar 

Cityfest-Absage 
sorgt für Zoff

Als linker Arm 
nach China 

Gloria Iberl-Thieme 
im Portrait
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Buersches Doppel  

Ein Duo soll Buer nach vorne bringen: Sophie Pieper ist neue City-Managerin. Ihr zur 
Seite steht Unternehmer Josef Bathen jun. Ein Gespräch über verschiedene Interessen 
und gleiche Ziele sowie die schwierige Situation in der Innenstadt. Seiten 4 und 5

Hagenstraße 24  Gelsenkirchen Buer  0209 / 3 13 53 
www.piras-hair.de

Anzeigen

Rufen Sie uns an 

0209/ 
40520194

Wir nehmen  
Ihre Anzeigen- 
wünsche gerne  

entgegen.
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Hier gibt's HALLO BUER:
Komplette Haushaltsverteilung
in Buer-Mitte und Umgebung
Geschäftsauslage in Buer, Erle, Resse 

und Gelsenkirchen
Tankstellen, Cafes, Restaurants,

Gaststätten im gesamten Stadtgebiet
Öffentliche Einrichtungen wie  Bürger-
center und Revierpark etc.

Erscheinungsweise:
jeweils am letzten Freitag im Monat

Auflage:
32.000 Exemplare
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Innenteil:
mm-Ortspreis:       1,15 Euro
mm-Grundpreis:   1,35 Euro

Rabattstaffelung:
3 Anz. = 5%; 6 Anz. = 10%;
9 Anz. = 15%; 12 Anz. = 20%
Mitglieder Werbegemeinschaft Buer
erhalten (zusätzlich) 15% Rabatt

Titelseite:
mm-Ortspreis:       1,75 Euro
mm-Grundpreis:   2,06 Euro
Maximalbelegung:
max. 5 Spalten x 100 mm
bzw. nach Verfügbarkeit

Redaktion: ( 0209 / 14 77 941      Anzeigen: ( 14 77 940      Fax: 386 2299      E-Mail: buer@nb-medienservice.de      Website: www.buer-total.de

E in  Stück Heimat

„Buer ist eine  
richtig tolle Stadt“

Zeitungs-Ente 
gesucht

„Schalke ohne Theater? 
Das kenne ich nicht...“

Interview mit der neuen 
Citymanagerin Aylin Gimmerthal

Wir lösen auf – und  
bieten eine neue Ente

Großes Geburtstagsinterview 
mit Klaus „Tanne“ Fichtel

Dezember 2019
Nr. 12, 11. Jahrgang

Besinnlich

in den

Advent

Überall duftet es jetzt nach Tannen, 
Glühwein und Lebkuchen: Die Advents-
zeit hat begonnen, natürlich auch in 
Buer. Mit dieser Ausgabe wollen wir Ih-
nen diese schöne Zeit noch ein bisschen 
mehr versüßen. Viel Spaß beim Lesen!

Anzeigen

Ihr leistungsstarker Partner im Vest mit Ausstellung

Exklusives Innentüren-
Komplettpaket

Unser 7 – Kammer – Premiumfenster 
(Klasse A) mit 82 mm Bautiefe

Balkontür inkl. Schnäpper

Einbruchhemmender Beschlag 
nach RC2N – kostenlos!

Aktionspreis
1.450€

inkl. MwSt

bestehend aus Türen mit Röhrenspan -
17 Oberflächenmuster zur Auswahl Cepal 

5x Tür 1985 x 610 - 985 mm, Rundkante
5x Zarge 11985 Wandstärke 105 - 270 mm
5x Türdrücker Hoppe Utrecht – Rosettengarnitur
5x Montage in Normöffnung
 weitere Nebenarbeiten auf Anfrage

Mit UG= 1,1 W/(m2 K)      mit Ug=0,5W/(m2K)

1010x1010 195,-*     218,-*

2010x1200 422,-*     482,-*

1010x2135 293,-*     347,-*

Fenster � Haustüren � Innentüren � Wohnungseingangstüren � Sicherheitstüren � Rollladen � Insektenschutz
Landwehr 22
45659 Recklinghausen
Tel.: 02361 93 83 723
Fax: 02361 93 83 725
info@tal-tuersysteme.de

www.tal-tuersysteme.de
Geschäftszeiten:
Mo-Fr: 10-16:30 Uhr
Mittagspause: 12-13 Uhr
Oder nach Terminabsprache

Profitieren Sie von unserer 
Kompetenz und langjährigen 

Erfahrung!

Alles aus einer Hand
Beratung  Aufmaß  Montage

Entenjagd

Mit Jahreskalender 2020

von HALLO BUER

5 Spalten

100 mm
Titelseitenbelegung max 5 / 100 mm

bzw. nach Verfügbarkeit

Innenteil: 
mm-Ortspreis:       1,25 Euro 

mm-Grundpreis:   1,47 Euro 

Rabattstaffelung: 
3 Anz. = 5%; 6 Anz. = 10%; 

9 Anz. = 15%; 12 Anz. = 20% 

   

Titelseite: 
mm-Ortspreis:       1,90 Euro 

mm-Grundpreis:   2,24 Euro 

Maximalbelegung: 

max. 5 Spalten x 100 mm 

bzw. nach Verfügbarkeit

E i n  S t ü c k  H e i m a t

Redaktion: 02 09-40 53 39 53    Anzeigen: 02 09-40 52 01 94    E-Mail: redaktion.buer@rw-media.eu     www.hallobuer.ruhr

November 2021 
Nr. 11, 13. Jahrgang

Signal der Hoffnung 
Zwangspause, die Premiere abgesagt – Corona meinte es im vergangenen 
Jahr nicht gut mit Weihnachtsdorf und Weihnachtsmarkt. Nun aber be-
spielen die Veranstaltungen die Buersche Innenstadt – von der Domplatte 
bis hinauf in die Hochstraße. Am 18. November geht’s los. Seite 4
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ANZEIGEN  

Mit gigantischer 
Laterne 

St. Martinsumzug 
durch Buer

Zwischen Welle 
und Blamage 

Schalkes Liga-Lauf 
und Pokal-Aus

Gelsenkirchen im 
Miniaturformat 

Rotary Club lässt 
Stadtmodell anfertigen
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Technische Daten:
Satzspiegel: 2  mm breit, 3 5 mm hoch
Spaltenbreite: 43 mm
Spaltenabstand: 4 mm

1-spaltig: 4  mm, 2-spaltig:  mm, 
3-spaltig: 1  mm, 4-spaltig: 1  mm, 
5-spaltig: 2  mm

Panoramaseite: 11 Spalten
Komplett: 4  x 3 5 mm

Anzeigenvorlagen:
Dateiformat: PDF, JPG, TIFF, PNG, PSD
Auflösung: Fotos mind. 300 dpi

1/1 Seite

Breite: 2  mm
Höhe:  mm

Breite: 2  mm
Höhe: 150 mm

Breite:  mm
Höhe: 100 mm

Breite:  mm
Höhe: 150 mm

Breite: 1  mm
Höhe: 150 mm

Breite:  mm
Höhe: 50 mm

1/2 Seite 3 Spalten x 150 mm

2 Spalten x 50 mm2 Spalten x 100 mm2 Spalten x 150 mm

Hier finden Sie ein paar Mustergrößen.
Abweichende Anzeigengrößen sind selbstverständlich auch möglich.
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Beilagenpreise: 
Bis 20 Gramm = 39,50 Euro pro 1.000 Stück
(5.000 Stück Mindeststückzahl, geringe-
re Auflage = abweichender Preis, Höhere 
Grammatur auf Anfrage)
Alle Preise verstehen sich zzgl. 19 % MwSt.

Verteilung:
PLZ Ortsteil Gebiets-

nummer Stückzahl

45894 Buer-Mitte 1 2500

45894 Buer-Mitte 1.1 2580

45894 Buer-Mitte 2 3950

45894 Buer-Nord 3 3020

45896 Buer-Hassel 3.1 950

45897 Buer-Süd 4 3130

45897 Buer-Süd 4.1 4050

45894 Buer-Süd 5 2360

Weitere Verteilgebiete 9460

32000

7

Beilagenpreise:  
Bis 20 Gramm = 59,00 Euro/ Ortspreis pro 1.000 

Stück; 69,41 Euro/ Grundpreis pro 1.000 Stück  

(5.000 Stück Mindeststückzahl, geringere Auf-

lage = abweichender Preis; pro 10 Gramm Mehr-

gewicht plus 5,00 Euro/ pro 1.000 Stück) 

Alle Preise verstehen sich zzgl. 19 % MwSt.

Verteilung:
PLZ Ortsteil

Gebiets-
nummer

Stückzahl

45894 Buer-Mitte 1 2500 

45894 Buer-Mitte 1.1 2580 

45894 Buer-Mitte 2 3950 

45894 Buer-Nord 3 3020 

45896 Buer-Hassel 3.1 950 

45897 Buer-Süd 4 3130 

45897 Buer-Süd 4.1 4050 

45894 Buer-Süd 5 2360 

Weitere Verteilgebiete 9460 

32000
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:
Ob : 

Wenn die Buersche City zur Party- oder 
festlich geschmückten Adventsmeile wird, 
wird gefeiert. Die Programmhefte zu den 
jeweiligen Veranstaltungen gehören 
mittlerweile selbst zum Programm.

Technische Daten:

Anzeigenvorlagen:
Dateiformat: 
PDF, JPG, TIFF, PNG, PSD Auflösung: Fotos mind. 300 dpi

City-Magazin

Neue Hoffnung am 18. November beginnt der 
Weihnachtsmarkt in Buer

Warten erleben Markus Pottbäcker über die Adventszeit

November 2021

Stets treu geblieben 
Schausteller Ralph Gusowski feiert sein 30-Jähriges

2111  09.11.21  10:49  Seite 1ANPFIFF
Sonderheft zum Start der Zweiten Fußball-Bundesliga 2021/22  Juli 2021

Kostenlos zum Mitnehmen
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Attraktive Liga 
Die Zweite Bundesliga 
wimmelt voller attrakti-
ver Namen. Was bedeu-
tet das?       Seiten 2/3

Routinierte Neuzugänge 
Zehn Spieler hat Schalke bis-
lang verpflichtet – und dabei 
auch auf Routine und Erfah-
rung gesetzt.       Seiten 4/5

20 Jahre Arena 
Von der fixen Idee zur 
Donnerhalle: Schalkes 
Arena wird im August 20 
Jahre alt.    Seiten 17 – 20

Mission  
Wiederaufstieg 
 
Schalkes Trainer Dimitrios Grammozis, 
Marius Bülter (l.) und Kerim Calhanoglu 
haben ein großes Ziel. 

City-Magazin

Buer tischt auf 

am 19. September mit 

verkaufsoffenem Sonntag

Der Kümmerer 

Dominic Schneider und seine Rolle 

als Bezirksbürgermeister

September 2021

Finanzspritze 

Hilfe für die Innenstädte mit 

 Fördergeldern der Bezirksregierung

AufGEtischt.qxp_Layout 1  07.09.21  10:46  Seite 1

Satzspiegel DIN A4 

188 mm breit, 275 mm hoch 

Spaltenbreite: 44 mm 

Spaltenabstand: 4 mm



9

Allgemeine Geschäftsbedingungen:
1. „Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfol-
genden Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen ist der Vertrag über die Veröffentlichung
einer oder mehrerer Anzeigen eines Wer-
bungtreibenden (nachfolgend: „Auftrag-
geber“) oder sonstigen Inserenten in einer
Druckschrift zum Zweck der Verbreitung. 

2. Anzeigenaufträge sind im Zweifel inner-
halb eines Jahres nach Vertragsabschluss
abzuwickeln. Ist im Rahmen eines Ab-
schlusses das Recht zum Abruf einzelner
Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag
innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der
ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die ers-
te Anzeige innerhalb der in Satz 1 genann-
ten Frist abgerufen und veröffentlicht wird. 

3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber be-
rechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der
in Ziffer 2 genannten Frist auch über die im
Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus
weitere Anzeigen zu den gleichen Konditio-
nen abzurufen. 

4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht er-
füllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so
hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger
weiterer Rechtspflichten, den Unterschied
zwischen dem gewährten und dem der tat-
sächlichen Abnahme entsprechenden Nach-
lass dem Verlag zu erstatten. Die Erstattung
entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer
Gewalt im Risikobereich des Verlages beruht. 

5. Für die Aufnahme von Anzeigen und Fremd-
beilagen in bestimmten Ausgaben oder an
bestimmten Plätzen der Druckschrift wird
keine Gewähr geleistet, es sei denn, dass der
Auftraggeber die Gültigkeit des Auftrages
ausdrücklich davon abhängig gemacht hat.
In diesem Fall müssen Aufträge für Anzeigen
und Prospektbeilagen, die erklärtermaßen
ausschließlich in bestimmten Ausgaben oder
an bestimmten Plätzen der Druckschrift ver-
öffentlicht werden sollen, so rechtzeitig beim
Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber noch 
vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann,
wenn der Auftrag auf diese Weise nicht auszu-
führen ist. 

6. Textteilanzeigen sind Anzeigen, die mit
mindestens drei Seiten an den Text und nicht
an andere Anzeigen angrenzen. Anzeigen,
die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung
nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden
als solche vom Verlag mit dem Wort „Anzeige“ 
deutlich kenntlich gemacht. 

7. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträ-
ge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines
Abschlusses – und Beilagenaufträge wegen
des Inhalts, der Herkunft oder der technischen 
Form nach einheitlichen, sachlich gerecht-
fertigten Grundsätzen des Verlages abzuleh-
nen. Auch bei rechtsverbindlich bestätigten
Aufträgen können Anzeigen und Beilagen
zurückgewiesen werden, wenn deren Inhalt
gegen Gesetze, oder behördliche Bestimmun-
gen verstößt oder deren Veröffentlichung für
den Verlag nach pflichtgemäßem Ermessen
des Verlages unzumutbar ist. Dies gilt auch
für Aufträge, die bei Geschäftsstellen, An-
nahmestellen oder Vertretern aufgegeben
werden. Beilagenaufträge sind für den Verlag
erst nach Vorlage eines Musters der Beilage
und deren Billigung bindend. Beilagen, die
durch Format oder Aufmachung beim Leser
den Eindruck eines Bestandteils der Zeitung
oder Zeitschrift erwecken oder Fremdanzei-
gen enthalten, werden nicht oder nach Wahl
des Auftragnehmers nur gegen eine geson-
derte Vergütung angenommen. Diese Ver-
gütung entspricht der Summe, die der Verlag
aufgrund der jeweils aktuellen Preisliste bei
einer entsprechenden Eigenanzeige unter Be-
rücksichtigung etwaig gewährter Nachlässe
hätte verlangen können. Dem Auftraggeber
bleibt ausdrücklich der Nachweis gestattet,
dass dem Verlag ein Schaden überhaupt nicht 
entstanden oder aber wesentlich niedriger ist, 
als der nach den vorstehenden Grundsätzen
zu zahlenden Betrag. Die Ablehnung eines
Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüg-
lich mitgeteilt. Soweit der Verlag lediglich das 
Anzeigenvermittlungsgeschäft betreibt und
sich der Herausgeber der entsprechenden
Publikation das ausschließliche Recht vor-
behalten hat, ohne nähere Begründung über
die tatsächliche Veröffentlichung der Anzeige
zu entscheiden, besteht kein Anspruch des
Anzeigenkunden auf Veröffentlichung der ge-

buchten Anzeige, solange eine Freigabe durch 
den Herausgeber nicht erfolgt ist. 

8. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzei-
gentextes und einwandfreier Druckunter-
lagen oder der Beilagen ist der Auftraggeber
verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete
oder beschädigte Druckunterlagen fordert
der Verlag unverzüglich Ersatz an. Der Verlag
gewährleistet die für den belegten Titel üb-
liche Druckqualität im Rahmen der durch die
Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten.
Im Falle einer nicht rechtzeitigen Lieferung ist 
der Verlag zu einem Abdruck bzw. einer Ver-
öffentlichung nicht verpflichtet. Erfolgt gleich-
wohl ein Abdruck bzw. eine Veröffentlichung,
geschieht dies nur unter ausdrücklichem Aus-
schluss jeglicher Gewährleistung sowie Rekla-
mationsrechte des Auftraggebers. 

9. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teil-
weise unleserlichem, unrichtigem oder bei un-
vollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch 
auf Zahlungsminderung oder eine einwand-
freie Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß,
in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt
wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür ge-
stellte angemessene Frist verstreichen oder
ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, 
so hat der Auftraggeber ein Rücktrittsrecht.
Der Verlag haftet für vorsätzlich oder grob
fahrlässig verursachte Schäden, für Schäden
aus schuldhafter Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit sowie für Schä-
den aufgrund mindestens leicht fahrlässiger
Verletzung einer Pflicht, deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Werbe-
auftrags überhaupt erst ermöglicht, deren
Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks 
gefährdet und auf deren Einhaltung der Auf-
traggeber regelmäßig vertraut. Die Schaden-
ersatzpflicht ist – abgesehen von der Haftung 
für Vorsatz und schuldhafter Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit – auf 
den vorhersehbaren, typischerweise eintre-
tenden Schaden und das für die betreffende
Anzeige oder Beilage zu zahlende Entgelt
begrenzt. Im Übrigen sind Schadenersatzan-
sprüche gegen den Verlag unabhängig vom
Rechtsgrund ausgeschlossen. Dies gilt ins-
besondere für Ansprüche wegen mittelbarer

Schäden, Mangelfolgeschäden oder wegen 
entgangenen Gewinns. Soweit die Haftung 
des Verlags nach den vorstehenden Regelun-
gen ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt 
dies auch für die persönliche Haftung ihrer 
Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 
Die Haftung nach dem Produkthaf-tungs-
gesetz bleibt hiervon unberührt. Schadens-
ersatzansprüche von Kaufleuten gegen den 
Verlag verjähren, abgesehen von Ansprüchen 
aus unerlaubter oder vorsätzlicher Handlung, 
in zwölf Monaten nach dem Zeitpunkt, in dem 
der Auftraggeber von den Anspruch begrün-
denden Umständen Kenntnis erlangt hat oder 
hätte erlangen müssen. Reklamationen müs-
sen innerhalb von vier Wochen nach Eingang 
von Rechnung und Beleg geltend gemacht 
werden. 

10. Probeabzüge werden nur auf ausdrückli-
chen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt 
die Verantwortung für die 
Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzü-
ge. Der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkor-
rekturen, die ihm innerhalb der bei der Über-
sendung des Probeabzuges gesetzten Frist
mitgeteilt werden. 

11. Sind keine besonderen Größenvorschrif-
ten gegeben, so wird die nach Art der Anzeige 
übliche, tatsächliche Abdruckhöhe der Be-
rechnung zugrunde gelegt. 

12. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszah-
lung leistet, wird die Rechnung sofort, mög-
lichst aber 14 Tage nach Veröffentlichung der
Anzeige übersandt. Die Rechnung ist inner-
halb der aus der Preisliste ersichtlichen vom
Empfang der Rechnung an laufenden Frist zu
bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine
andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung ver-
einbart ist. Mit Ablauf der Frist gerät der Auf-
traggeber in Verzug. Etwaige Nachlässe für
vorzeitige Zahlung werden nach der Preisliste 
gewährt. 

13. Bei Zahlungsverzug oder Stundung wer-
den Zinsen sowie die Einziehungskosten
berechnet. Ansprüche auf weitergehende
Verzugsschäden bleiben vorbehalten. Der
Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere

Ausführung des laufenden Auftrages bis zur 
Bezahlung zurückstellen und für die restlichen 
Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vor-
liegen begründeter Zweifel an der Zahlungs-
fähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag 
berechtigt, auch während der Laufzeit eines 
Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer 
Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich 
vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszah-
lung des Betrages und von dem Ausgleich 
offenstehender Rechnungsbeträge abhängig 
zu machen. 

14. Der Verlag liefert mit der Rechnung für ge-
staltete Anzeigen auf Wunsch einen Anzeigen-
beleg; bei Wiederholungsanzeigen nur von
der ersten Anzeige. Kann ein Beleg nicht mehr 
beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine
rechtsverbindliche Bescheinigung des Verla-
ges über die Veröffentlichung und Verbreitung 
der Anzeige. 

15. Kosten für die Anfertigung bestellter
Druckvorlagen und Zeichnungen sowie für
vom Auftraggeber gewünschte oder zu ver-
tretende erhebliche Änderungen ursprünglich 
vereinbarter Ausführungen hat der Auftragge-
ber zu tragen.

16. Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für
die Verwahrung und rechtzeitige Weitergabe
der Angebote die Sorgfalt eines ordentlichen
Kaufmanns an. Er übernimmt darüber hinaus
keine Haftung. Zuschriften auf Ziffernanzei-
gen werden nur bearbeitet, wenn sie inner-
halb eines Zeitraums von vier Wochen nach
erstmaligem Erscheinen der Ziffernanzeige
bei dem Verlag eingehen. Einschreibebrie-
fe und Eilbriefe auf Ziffernanzeigen werden
ebenso wie der Inhalt von E-Mails nur auf dem 
normalen Postweg weitergeleitet. Die Eingän-
ge auf Ziffernanzeigen werden vier Wochen
aufbewahrt. Nach Ablauf dieser Frist können
diese Zuschriften ebenso wie Zuschriften,
die nicht innerhalb eines Zeitraums von vier
Wochen nach erstmaligem Erscheinen der
Ziffernanzeige eingegangen sind, vernich-
tet werden. Wertvolle Unterlagen sendet der
Verlag zurück, ohne dazu verpflichtet zu sein.
Dem Verlag kann einzelvertraglich als Vertre-
ter das Recht eingeräumt werden, die einge-
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henden Angebote anstelle und im erklärten 
Interesse des Auftraggebers zu öffnen. Der 
Verlag behält sich vor, offensichtlich gewerbli-
che Offerten nicht weiterzuleiten, wenn keine 
ausdrückliche Weisung des Auftraggebers in 
Textform erteilt wird. Briefe, die das zulässige 
Format DIN A 4 (Gewicht von 500 Gramm) 
überschreiten, sowie Waren, Bücher-, Katalog-
sendungen und Päckchen sind von der Weiter-
leitung ausgeschlossen und werden nicht ent-
gegengenommen. Eine Entgegennahme und 
Weiterleitung kann jedoch ausnahmsweise 
für den Fall vereinbart werden, dass der Auf-
traggeber die dabei entstehenden Gebühren/
Kosten übernimmt. 

17. Druckvorlagen werden nur auf besondere 
Anforderung an den Auftraggeber zurück-
gesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung endet 
drei Monate nach Ablauf des Auftrages. 

18. Der Verlag ist berechtigt, die ihm vom Auf-
traggeber überlassenen Daten elektronisch 
zu speichern und weiterzuverarbeiten. Der 
Verlag ist berechtigt, Daten, die sich aus den 
Vertragsunterlagen ergeben oder die zur Ver-
tragsdurchführung notwendig sind, an dem 
Verlag verbundene Unternehmen weiterzu-
geben, soweit dies zur Auftragsabwicklung 
erforderlich ist. Im Übrigen gelten die Bestim-
mungen des Datenschutzrechtes gem. des 
Bundesdatenschutzgesetzes in seiner jeweils 
aktuellen Fassung.
 
19. Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Ge-
richtsstand ist, soweit das Gesetz nicht zwin-
gend etwas anderes vorsieht, der Sitz des 
Verlages. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
oder bei öffentlich-rechtlichen Sonderver-
mögen ist bei Klagen Gerichtsstand der Sitz 
des Verlages. Soweit Ansprüche des Verlages 
nicht im Mahnverfahren geltend gemacht 
werden, bestimmt sich der Gerichtsstand bei 
Nicht-Kaufleuten nach deren Wohnsitz. Ist der 
Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des 
Auftraggebers, auch bei Nicht-Kaufleuten, im 
Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder 
hat der Auftraggeber nach Vertragsschluss sei-
nen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
aus dem Geltungsbereich des Gesetzes ver-
legt, ist als Gerichtsstand der Sitz des Verlages 
vereinbart. 

20. Information nach dem Verbraucherstreit-
beilegungsgesetz (VSBG): Wir sind nicht bereit 

oder verpflichtet, an Streitbeilegungsverfah-
ren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle 
im Sinne des Verbraucherstreitbeilegungsge-
setzes teilzunehmen. 

Zusätzliche Geschäftsbedingungen 
a) Mit der Erteilung eines Anzeigenauftrages 
erkennt der Auftraggeber die Allgemeinen 
und die Zusätzlichen Geschäftsbedingungen 
sowie die Preisliste des Verlages an. Die Gül-
tigkeit etwaiger AGB des Auftraggebers ist, 
soweit sie mit diesen Allgemeinen und Zusätz-
lichen Geschäftsbedingungen nicht überein-
stimmen, ausdrücklich ausgeschlossen. 

b) Anzeigen von Handel, Handwerk und Ge-
werbe, deren Auftraggeber in unserem Verbrei-
tungsgebiet ansässig sind, Amtliche Bekannt-
machungen und Anzeigen gemeinnütziger 
Unternehmen werden zum ermäßigten An-
zeigenpreis abgerechnet. Eine Provision kann 
Werbemittlern davon nicht gewährt werden. 
Diese Anzeigen werden jedoch provisioniert, 
wenn die Abrechnung zum Grundpreis erfolgt. 

c) Voraussetzung für eine Provisionszahlung 
an Werbungsmittler ist, dass der Auftrag un-
mittelbar vom Werbungsmittler erteilt wird 
und Text bzw. Druckunterlagen auch von ihm 
geliefert werden. Die Werbemittler und Wer-
beagenturen sind verpflichtet, sich in ihren 
Angeboten, Verträgen und Abrechnungen mit 
den Werbungtreibenden an die Preisliste des 
Verlages zu halten. Die vom Verlag gewähr-
te Mittlerprovision darf an die Auftraggeber 
weder ganz noch teilweise weitergegeben 
werden. 

d) Die in der Anzeigenpreisliste bezeichneten 
Nachlässe werden nur für die innerhalb eines 
Jahres erscheinenden Anzeigen eines Wer-
bungtreibenden gewährt. Die Frist beginnt 
mit dem Erscheinen der ersten Anzeige. Die 
Belegung von Bezirks- bzw. Teilausgaben oder 
sonstigen Verlagsdruckschriften mit eigenen 
Preisen gilt als gesonderter Auftrag; für die 
betreffende Ausgabe oder Kombination ist ein 
gesonderter Abschluss zu tätigen.
 
e) Der Werbungtreibende hat rückwirkend An-
spruch auf den seiner tatsächlichen Abnahme 
von Anzeigen innerhalb Jahresfrist entspre-
chenden Nachlass, wenn er zu Beginn der Frist 
einen Abschluss getätigt hat, der aufgrund der 
Preisliste zu einem Nachlass von vornherein 
berechtigt. Die Ansprüche auf Nachvergütung 

oder Nachbelastung entfallen, wenn sie nicht 
binnen drei Monaten nach Ablauf des Ab-
schlussjahres geltend gemacht werden. 

f) Nicht sofort erkennbare Mängel der Druck-
unterlagen, die erst beim Druckvorgang deut-
lich werden, begründen für den Auftraggeber 
keinen Anspruch auf Zahlungsminderung 
oder Ersatz wegen ungenügenden Abdrucks. 

g) Änderungen oder Stornierungen sind 
schriftlich, soweit der Auftraggeber ein Ver-
braucher ist, in Textform, mit genauer Angabe 
des Textes und der Ausgabe spätestens bis 
zum Anzeigenschlusstermin, bei Beilagen-
aufträgen vier Wochen vor dem Streutermin, 
zu übermitteln. Bei Abbestellung gehen ggf. 
bereits entstandene Herstellungs- oder Vorbe-
reitungskosten zu Lasten des Auftraggebers. 

h) Unterläuft bei der Wiederholung einer 
Anzeige der gleiche Fehler wie in der ersten 
Veröffentlichung, so sind Ansprüche auf Zah-
lungsminderung oder Schadensersatz für die 
Wiederholungsanzeige ausgeschlossen, wenn 
und soweit der Auftraggeber nach der ersten 
Veröffentlichung den Fehler nicht sofort rekla-
miert hat. Für die erste Veröffentlichung gilt 
Nr. 9 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
Wird der Auftraggeber aufgrund einer von ihm 
wegen eines wettbewerbswidrigen Verhaltens 
abgegebenen Unterlassungserklärung oder 
Verurteilung auf Zahlung in Anspruch genom-
men, haftet der Verlag nur insoweit für Ersatz, 
als er den die Zahlung auslösenden Wett-
bewerbsverstoß bei der Bearbeitung einer 
in Auftrag gegebenen wettbewerbsrechtlich 
einwandfreien Anzeige vorsätzlich oder grob 
fahrlässig begangen hat. Gibt der Auftragge-
ber keinen Hinweis auf einen Fehler in einer 
veröffentlichten Anzeige und erscheint eine 
wiederholte oder im Wesentlichen gleiche 
Folgeanzeige wettbewerbswidrig, ist eine Haf-
tung des Verlages ausgeschlossen. 

i) Für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit 
von Text und Bild der Anzeige haftet der Auf-
traggeber; er hat den Verlag und die Heraus-
geberin von Ansprüchen Dritter freizustellen. 
Die Freistellung erfolgt einschließlich aller 
Kosten der Rechtsverteidigung. Der Auftrag-
geber ist verpflichtet, die Kosten der Veröf-
fentlichung einer Gegendarstellung, die sich 
auf tatsächliche Behauptungen der veröffent-
lichten Anzeige bezieht, zu erstatten und zwar 
nach Maßgabe der jeweils gültigen Preisliste. 

j) Der Auftraggeber ist damit einverstanden, 
dass die von ihm stammenden Texte ergän-
zend zu der Veröffentlichung in Druckschriften 
ebenfalls in elektronischen Medien verbreitet 
werden. 

k) Änderungen der Anzeigenpreisliste werden 
mit dem Zeitpunkt des Inkrafttretens auch für 
laufende Aufträge wirksam. 

l) Der Verlag speichert im Rahmen der Ge-
schäftsbeziehung die Kunden- und Liefer-
daten mit Hilfe der elektronischen Daten-
verarbeitung. Freiwillige Angaben werden, 
soweit hierzu ausdrücklich eingewilligt wurde, 
zusammen mit den für die Abwicklung des 
Geschäftsvorfalles erforderlichen Angaben 
von der NB Medienservice GmbH & Co. KG für 
Marketingzwecke genutzt, um interne Markt-
forschung zu betreiben und um den Kunden 
über Produkte und Dienstleistungen zu infor-
mieren, die für ihn von Interesse sein können. 
Der Kunde hat jederzeit das Recht, einer be-
stimmten Verwendung seiner personenbe-
zogenen Daten zu widersprechen bzw. seine 
Einwilligung darüber mit Wirkung für die Zu-
kunft schriftlich, soweit der Kunde als Verbrau-
cher handelt, ist die Textform ausreichend, zu 
widerrufen. Auf schriftliche Anforderung bzw., 
soweit es sich bei dem Kunden um einen Ver-
braucher handelt, auf Anforderung in Text-
form, wird dem Kunden auch jederzeit Aus-
kunft über die zu seiner Person gespeicherten 
Daten erteilt. Auskunftsersuchen, Anfragen, 
Widersprüche oder Mitteilung über eine et-
waige Berichtigung der persönlichen Daten 
sind an: info@nb-medienservice.de, zu richten.

m) Enthält eine Anzeige nur eine Internet- 
oder E-Mail-Adresse, so wird diese nach An-
zeigengröße zum Textteilpreis abgerechnet. 
Anzeigen, die nur einen QR-Code enthalten, 
werden mit mindestens 100 mm/2-sp. abge-
rechnet. 

Zusätzliche Geschäftsbedingungen für die 
digitale Übermittlung von Druckunterla-
gen für Anzeigen 
Digitale Druckunterlagen für Anzeigen sind 
solche, welche per Datenträger, direkt oder 
indirekt per Fernübertragung (z. B. E-Mail) 
an den Verlag papierlos übermittelt werden. 
Unerwünschte Druckresultate (z. B. fehlende 
Schriften), die sich auf eine Abweichung des 
Auftraggebers von den Empfehlungen des 
Verlages zur Erstellung und Übermittlung von 

Druckunterlagen zurückführen lassen (siehe 
„Technische Daten“ in dieser Preisliste), führen 
nicht zu Gewährleistungsansprüchen, insbe-
sondere zu keinem Preisminderungsanspruch. 
Für die Übertragung von digital übermittelten 
Druckvorlagen bevorzugt der Verlag geschlos-
sene Dateien mit inkludierten Schriften, also 
solche Dateien, an denen der Verlag inhalt-
lich keine Möglichkeiten der Veränderung hat. 
Offene Dateien, z. B. Dateien, welche unter 
InDesign, Photoshop oder Illustrator gespei-
chert wurden, können vom Verlag ebenfalls 
weiterverarbeitet werden. Der Verlag kann bei 
offenen Dateien für die inhaltliche Richtigkeit 
nicht in Anspruch genommen werden. Bei 
der Übermittlung von mehreren zusammen-
gehörenden Dateien hat der Auftraggeber 
dafür Sorge zu tragen, dass diese Dateien in-
nerhalb eines gemeinsamen Verzeichnisses 
gesendet bzw. gespeichert werden. Digital 
übermittelte Druckvorlagen für Farbanzeigen 
können nur mit einem für den Zeitungsdruck 
farbverbindlich erstellten Papierproof zuver-
lässig verarbeitet werden. Ohne Farbproof 
sind Farbabweichungen unvermeidbar. Der 
Auftraggeber kann hieraus keinerlei Gewähr-
leistungsansprüche geltend machen, insbe-
sondere keinen Preisminderungsanspruch. 
Der Auftraggeber hat vor einer digitalen Über-
mittlung von Druckunterlagen dafür Sorge 
zu tragen, dass die zu übermittelnden Daten 
frei von eventuellen Computerviren sind. Ent-
deckt der Verlag auf einer ihm übermittelten 
Datei Computerviren, wird diese Datei sofort 
gelöscht, ohne dass der Auftraggeber hieraus 
Ansprüche geltend machen könnte. Der Ver-
lag behält sich zudem vor, den Auftraggeber 
auf Schadensersatz in Anspruch zu nehmen, 
wenn durch solche durch den Auftraggeber 
infiltrierte Computerviren dem Verlag Schä-
den entstehen


